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Inserate

Sans Papiers - Bleiberecht

ds. Diese Aktion wurde von den Medien
aufmerksam verfolgt und kommentiert.
Eine wesentliche Forderung der Besetzer-
Innen an die Zürcher Behörden war die
humane und unbürokratische Umsetzung
der gesetzlich verankerten Härtefall-
regelung. In anderen Kantonen hätten
viele von ihnen bereits Papiere erhalten.
Der Kanton Zürich ignoriere Härtefälle und
schaffe so Unrecht. Verlangt wurde wei-
ter ein Ende der  Kriminalisierung und In-
haftierung von Sans-Papiers sowie die
Aufhebung des Arbeitsverbots.
KirchenvertreterInnen wollten die Akti-
vistInnen schon am zweiten Tag der Be-
setzung mit vagen Versprechungen, wie
sie schon bei der Grossmünster-Beset-
zung im Jahr davor gemacht worden wa-
ren, zur Räumung der Predigerkirche be-
wegen. Die BesetzerInnen blieben indes-
sen und forderten konkrete Schritte sei-
tens der Kantonsregierung und eine
direkte Aussprache mit dem verantwort-
lichen Regierungsrat Hans Hollenstein.

Aus einem Mail-Info der AktivistInnen:
(...) Einige der Forderungen der Sans-Pa-
piers könnte Regierungsrat Hollenstein
ohne weiteres umsetzen. Zu diesen For-
derungen gehört zunächst eine humanere
Härtefallpraxis. Der Kanton bräuchte hierzu
lediglich ein weniger hohes Deutschniveau
zu fordern und zur Feststellung der Iden-
tität auch andere Dokumente zu akzeptie-
ren, als ausschliesslich Reisepapiere (etwa

Heiratsurkunden, Taufscheine,
Führerscheine, Schulzeugnisse).
Auch die Praxis, Nothilfe in Form
von Migros-Gutscheinen auszurich-
ten und den Nothilfeempfängern
jede Woche eine andere Notunter-
kunft zuzuteilen (die sogenannte
Dynamisierung) könnte ohne wei-
teres aufgehoben werden. Nach
Zugeständnissen dieser Art, könn-
ten die Besetzer ernsthaft über eine
Räumung der Kirche diskutieren.
Sowohl die Vertreter der Kirche als
auch die Sans-Papiers haben an der
Vollversammlung betont, wie gut
das bisherige gegenseitige Einver-
nehmen war. Die Sans-Papiers ha-
ben klar gesagt, es sei ihnen be-
wusst, dass nicht die Kirche für ihre
unerträgliche Situation verantwort-
lich sei. Sie haben die Vertreter der
Kirche aber gebeten, den Kontakt
zu Regierungsrat Hollenstein her-
zustellen. Dieser weilt dem Verneh-
men nach bereits in den Weih-
nachtsferien. Die Sans-Papiers sind
aber nicht bereit, in ihre prekären
Unterkünfte zurückzukehren, so-
lange der Hauptverantwortliche für
ihre Situation die Ferien geniesst und sich
einer Aussprache entzieht. (...)

Für die folgendenen Tage stellten die
Sans-Papiers ein abwechslungsreiches
politisches und kulturelles Programm zu-

sammen. An einer weiteren Pressekon-
ferenz am 29. Dezember informierten sie
die Öffentlichkeit über ihre Forderungen
und das weitere Vorgehen. Insbesondere
die organisierten Exilantengruppen, die an
der Besetzung teilnahmen, lieferten bei
dieser Gelegenheit Hintergrundinforma-
tionen über die Situation in ihren Heimat-
ländern und erklärten, warum sie entge-
gen der Ansicht der Schweizer Migrations-
behörden nicht zurückkehren können.
Einzelne Betroffene boten auch die Mög-
lichkeit, sie zu ihrer Geschichte zu inter-
viewen. Solche Interviews wurden auch
auf www.bleiberecht.ch, der Homepage
des Bleiberecht-Kollektivs Zürich veröffent-
licht. Zwei davon drucken wir im Folgen-
den ab:

Bella Dacosta, 28, Angola

Von Dani Stern. Aus Angst um ihr Leben
flog Bella aus Angola nach Europa. Sie lebt
nun in einem Container in Adliswil und er-
hält wöchentlich sechs Migros-Gutscheine
im Wert von zehn Franken. Ihr Wunsch:
So zu leben, wie die anderen.
„Ich bin Bella Dacosta, 28 Jahre alt und

Um gegen die schikanöse und menschenverachtende Umsetzung des Nothilfeartikels im revidierten
Asylgesetz durch den Kanton Zürich zu protestieren, besetzte eine gemischte Gruppe aus
Sans-Papiers und solidarischen Menschen kurz vor Weihnachten letzten Jahres
die Predigerkirche in Zürich.
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stamme aus Angola. Ich kam vor neun
Jahren nach Europa, nachdem meine El-
tern ermordet wurden. Zwar war damals
in Angola der Krieg bereits vorbei, aber

dennoch wurden weiterhin Leute ermor-
det. Mein Vater war Aktivist in der Unita-
Partei. Ich ging zu dieser Zeit im Kongo in
die Schule. Nach dem Tod meiner Eltern
bin ich nach Angola an das Begräbnis ge-
reist. Danach wollte ich bloss weg. Ich hatte
Angst, selber auch umgebracht zu wer-
den. Ich flog nach Rom, wo ich jedoch nie-
manden kannte. Auf dem Bahnhof von
Rom sprach mich ein Mann an, der mir
Arbeit versprach. Er wollte, dass ich mich
prostituiere. Das wollte ich nicht. Ich rei-
ste in die Schweiz weiter. Hier meldete ich
mich in Kreuzlingen bei der Empfangsstelle
für Flüchtlinge und beantragte Asyl. Man
schickte mich nach Bülach ins Durchgangs-
zentrum und später nach Fällanden. Mein
Asylgesuch wurde nach vier Jahren abge-
lehnt, ebenso der Rekurs dagegen. In An-
gola ist jetzt Frieden, war die Begründung.
Das stimmt nicht. Das Morden geht wei-
ter. Ich habe Angst, zurückzukehren, ich
habe Angst vor den Leuten, die meine El-
tern getötet haben.

Kein Geld für den Zug

Nach der endgültigen Ablehnung meines
Asylgesuches kam ich ins Gefängnis. Zu-
erst sass ich sechs Tage im Polizeigefäng-
nis bei der Kaserne, danach wurde ich ins
Ausschaffungsgefängnis beim Flughafen
verlegt. Nach drei Monaten kam eine Auf-
seherin und legte mir ein Papier vor, das
ich unterschreiben musste. Sie sagte mir:
«Bella, du bist frei. Aber du musst jetzt
die Schweiz verlassen». Daraufhin konnte
ich gehen.
Ich lebe jetzt im Nothilfezentrum Adliswil,
ich teile mit drei anderen einen Container.
Pro Tag bekomme ich für zehn Franken
Migros-Gutscheine – sechs Tage in der Wo-
che. Am Sonntag muss ich offenbar nichts
essen, findet das Migrationsamt. Von den
Migros-Gutscheinen muss ich leben. Eini-
ge Leute bekommen manchmal noch zu-
sätzlich drei Franken, wenn sie das Nothil-
fezentrum putzen. Ich sitze meistens in

unserem Container rum. Was soll ich sonst
schon tun? Ich kann ja auch nicht mit dem
Zug irgendwo hin fahren. Dafür fehlt mir
das Geld. Besuch darf nur zwischen neun

Uhr morgens und sieben
Uhr abends kommen. Ich
habe hier in der Schweiz bis
jetzt vor allem andere Asyl-
suchende kennengelernt.
Schweizer Freundinnen und
Freunde habe ich fast keine
gefunden. Wenn ich mich in
der Öffentlichkeit aufhalte,
würde man mich schnell
verhaften. Viele Freunde
von mir sind schon mehr-
mals einfach für ein paar
Tage von der Polizei inhaf-
tiert worden. Ich habe ja gar
keinen Ausweis, nur eine

Fotokopie des Durchgangszentrums, mit
meinem Foto und meinem Namen.

„Dann durfte ich nicht mehr“

Alles, was ich will, ist einen normalen Aus-
weis und eine Arbeit. Ich möchte einen
Beruf lernen. Ich würde sehr ger-
ne Menschen in einem Altersheim
pflegen. Bis vor zwei Jahren durfte
ich wenigstens noch bei den
Beschäftigungsprogrammen der
Asylorganisation (...) arbeiten, von
Montag bis Freitag und dabei hun-
dert Franken im Monat verdienen.
Ich fand das gut. Ich will so leben
wie die anderen. Ich will am Tag
arbeiten. Doch dann durfte ich
plötzlich nicht mehr, wegen dem
neuen Asylgesetz.
Von der Kirchenbesetzung habe ich
im Kasama erfahren. Das ist ein
Ort, wo sich viele Flüchtlinge im-
mer am Dienstagmittag treffen. Wir
können dort unsere Migros-Gut-
scheine in Bargeld umtauschen, be-
kommen zu essen und können mit
einander reden. Für mich ist das
Kasama sehr wichtig. Ohne den
Umtausch der Migros-Gutscheine
könnte ich überhaupt nicht reisen
und andere Leute besuchen.“

Berhanu Tesfaye, Äthiopien

„Mein Name ist Berhanu, ich bin
Äthiopier und lebe seit Januar 2000
in Zürich. Ich bin fünfzig Jahre alt besitze
einen Bachelor in Agrar-Ökonomie und ei-
nen Master in Entwicklungs-Wissenschaf-
ten. Ich möchte beschreiben, weshalb ich
ein Asylsuchender geworden bin: Ich habe
in Äthiopien als höherer Beamter in der
Regionalverwaltung von Gambella im Süd-
westen des Landes gearbeitet. Meine Auf-
gabe war es, zu kontrollieren, ob das jähr-
liche Regionalbudget richtig eingesetzt
wurde. 1989 ging ich zusammen mit zwei

Kollegen für 16 Monate legal nach Holland,
um dort meinen Master zu machen.
In dieser Zeit brachen in Cambella ethni-
sche Unruhen aus. Die Armee richtete
Massaker an, es kam zu mehreren hun-
dert Toten. Meine beiden Kollegen sind
dennoch zurückgekehrt, nach dem unse-
re Aufenthaltserlaubnis in Holland abge-
laufen war. Sie wurden beide sofort nach
Ankunft verhaftet. Der eine von ihnen hat
seither fünf, der andere sechs Jahre im
Gefängnis zugebracht. Da wollte ich es
nicht mehr riskieren, nach Hause zu ge-
hen. Weil ich aber in Holland nur unter
der Bedingung studieren durfte, dass ich
kein Asylgesuch stellen werde, bin ich in
die Schweiz gekommen, um hier ein Ge-
such zu stellen.
Ich bin zwei Mal abgewiesen worden.
Äthiopien ist ein Land mit ungefähr 75
Millionen Einwohnern und wird seit mehr
als vierzig Jahren von einem Unrechts-
regime geführt. Bis 1991 herrschte dort
eine Militärjunta, seither herrschen eth-
nisch geprägte Parteien. Obwohl der Äthio-
pische Staat auf dem Papier die Menschen-
rechte garantiert, gehört Äthiopien welt-

weit zu den unrühmlichen Spitzenreitern
beim Verhaften von Journalisten. Mitglie-
der von Oppositionsparteien werden kol-
lektiv verhaftet und eingesperrt.

Eine Reihe Familienclans

Die Politik der herrschenden Partei EPRDF
(Ethiopian peoples revolutionary democra-
tic front) provoziert ethnische Auseinan-
dersetzungen zwischen Volksgruppen, die
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seit Jahrhunderten Seite an Seite leben.
Die Regierung schreckt auch vor einer Mas-
sakrierung der eigenen Leute nicht zurück,
wenn diese abweichende Ideen vertreten.
Beispiele für Verbrechen der Regierung
sind das Massaker an Angehörigen des
Anuak-Stammes (Südwest-Gambella), das
400 Tote forderte, die Massaker in der Re-
gion Sidama, die mehr Autonomie von der
Zentralregierung verlangte, oder die 193
Toten, welche bei Unruhen in der Haupt-
stadt Addis Abeba im Anschluss an die

Wahlen im Jahre 2005 zu beklagen wa-
ren, als Oppositionspolitiker 137 der 138
zu vergebenden Sitze erringen konnten
und die Regierung des Wahlsieg nieder-
schlug. Die EPRDF ist keine eigentliche Re-
gierung sondern eine Reihe von Familien-
clans, die sich gegenseitig verschiedene
Posten zuschachern und so alle Bereiche
der Verwaltung kontrollieren. In jedem
Rechtsstaat gilt der Grundsatz der Gewal-
tenteilung in Legislative, Exekutive und Ju-
dikative. Nicht so in Äthiopien. Hier grei-
fen die Staatsgewalten ineinander. Es gibt
weder eine gegenseitige Kontrolle, noch
einen gegenseitigen Ausgleich. Auch das
Militär, die Polizei und die Geheimdienste
sind von einer einzigen Ethnie dominiert.
Sie dienen nicht dem Volk, sondern der
regierenden Partei. Diese aber unterdrückt
nicht nur die Menschen, die in Äthiopien
leben, sondern setzt ihren diplomatischen
Stab ein, um Informationen über Äthiopi-
er zu sammeln, die im Ausland leben. Ein
Land, wo vier Millionen Menschen jährlich
Hunger leiden, setzt seine mageren Res-
sourcen ein, die Äthiopische Diaspora aus-
zuspionieren!
Um die Wahrheit zu sprechen: Die Schweiz
möchte mich um jeden Preis loshaben und
ist daher bereit, mich in die Hände einer
Sippe von Diktatoren zu liefern. Ich möchte
an das Schweizer Volk appellieren, den
Äthiopiern zu helfen, und mir eine Erlaub-
nis zu geben, hier zu bleiben, bis Äthiopi-
en zur Ruhe kommt.“

Dies also zwei Schicksale, welche die Be-
troffenen in die Mühlen der Schweizer
Migrationspolitik geführt haben, stellver-

tretend für unzählige weitere vergleich-
bare Lebensgeschichten, welche die Be-
handlung, der diese Menschen hier bei
uns unterzogen werden, noch inhumaner
und unbegreiflicher erscheinen lassen,
ihre Forderungen hinegen umso nachvoll-
ziehbarer.

Demonstration der Solidarät

Die BesetzerInnen hielten regelmässig lan-
ge, multilinguale Delegierten- und Vollver-

sammlungen ab, in
welchen sie Ent-
scheidungen fällten.
In den Medien wur-
de teilweise ver-
sucht, die Besetzung
als eine vom Bleibe-
recht-Kollektiv ange-
führte Aktion darzu-
stellen, in welcher
die Betroffenen bloss
eine Nebenrolle
spielten. Wer selbst
an den Versammlun-
gen teilnahm, erleb-
te das genaue Ge-
genteil.

Auf Samstag, den 3. Januar 2009 luden
die AktivistInnen zu einem grossen De-
monstrationsumzug unter dem Motto „So-
lidarität mit den Sans-Papiers der Prediger-
kirche“ ein. Die Kundgebung war ein Er-
folg und erzielte grossen Zulauf.
Regierungsrat Hollenstein war schon zu Be-
ginn der Besetzung aufgefordert worden,
die Kirche aufzusuchen und die Bese-
tzerInnen dort zu treffen.
Hollenstein liess indes ver-
lauten, er käme nicht in die
Kirche, sei aber bereit, eine
Delegation der BesetzerIn-
nen zu empfangen, jedoch
nur wenn diese die Predi-
gerkirche räumten.
Im Anschluss an die Demo
liessen die BesetzerInnen
verlauten, die Gesprächs-
bedingungen Hollensteins
erfüllen zu wollen und die
Predigerkirche am 4. Janu-
ar zu verlassen. Pfarrer Ans-
elm Burr lud die Sans-Pa-
piers bis am 7. Januar in die Kirche St.
Jakob am Stauffacher ein.

Enttäuschender Regierungsrat

Das Folgende ist zitiert von der Homepage
www.bleiberecht.ch:

(...) Am 5. Januar wurde eine Delegation
der KirchenbesetzerInnen von Hollenstein
empfangen. Im Gespräch lehnte er jegli-
che Verbesserung der Nothilfe ab. Als ihn
ein Bewohner des Nothilfezentrums „Ham-
mermühle“ im Kemptthal darauf aufmerk-

sam machte, dass sich leider in seiner Nähe
keine Migros befinde, brüstete sich Hollen-
stein, er habe persönlich die Initiative er-
griffen und für die 91 Personen im Zen-
trum drei Fahrräder (!) anschaffen lassen,
damit sich die weit weg liegende Migros
besser erreichen liesse. Hinsichtlich der
Härtefälle versprach Hollenstein die Ein-
setzung einer Härtefallkommission, jedoch
ohne einen konkreten Zeitplan zu nennen
und sich zu deren Kompetenzen zu äus-
sern.
Eine allfällig eingesetzte Kommission
müsste weitreichende Kompetenzen wie
bspw. für die Definierung klarer, verbind-
licher Richtlinien für die Bewertung von
Härtefällen haben, damit sie eine tatsäch-
liche Verbesserung in der Zürcher Asyl-
politik darstellen würde. Härtefallkom-
missionen existierten bislang in Basel, Lu-
zern und Neuenburg. Diese haben zwar
keine Entscheidungsbefugnisse, jedoch
aber die Möglichkeit, bei den zuständigen
kantonalen Behörden Empfehlungen und
Anträge einzureichen.
Hollenstein erwähnte ausserdem in der
Medienkonferenz nach dem Gespräch,
dass sämtliche abgelehnten Härtefall-
gesuche erneut geprüft würden. Flücht-
linge, die bereits fünf Jahre in der Schweiz
leben, können sich nun also vage Hoff-
nungen machen, mittelfristig als Härtefall
anerkannt zu werden. Jene jedoch, wel-
che noch keine fünf Jahre in der Schweiz
sind, müssen sich erst noch eine Weile lang
illegal durchschlagen, bis sie überhaupt
erst ein Härtefallgesuch stellen können. An
der im kantonalen Vergleich äusserst re-

striktiven Bewilligungspraxis von solchen
Gesuchen will Hollenstein gegenwärtig
nichts ändern, weshalb wohl auch eine
erneute Prüfung der Gesuche nicht viel
nützen wird.
Die Sans-Papiers kritisierten in einer Me-
dienmitteilung indes, dass sich Hollenstein
hinter dem Migrationsamt verstecke und
seine politische Verantwortung nicht wahr-
nehme. In Interviews zeigten sich die
Sans-Papiers enttäuscht vom Gespräch mit
Hollenstein. Sie hatten sich vor allem auch
positive Veränderungen in ihrem harten
Alltag unter dem Nothilferegime erhofft.
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Das TTTTTAXI AXI AXI AXI AXI  hat eine Anlaufstelle in der Zürcher Stadtmission geschaffen, für Menschen die mit uns arbeiten wollen.

Evelyn Wilhelm unsere Mitarbeiterin an der Front, ist Ansprechperson für neue StrassenverkäuferInnen.
Sie wird jeweils am Montag zwischen 17 und 18 Uhr im Café YUCCA, Häringstrasse 20, 8001 Zürich alle wichtigen
Punkte rund um den Strassenverkauf mit Interessierten besprechen.

Die Zürcher Stadtmission ist ein diakonisches Werk, das von der Stiftung der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Zürich,
der evangelisch reformierten Landeskirche des Kantons Zürich, dem Verband stadtzürcherischer Kirchgemeinden, Kirchgemeinden
aus anderen Kantonsteilen, der öffentlichen Hand sowie von privaten Gönnerinnen und Gönnern getragen wird.
In den drei Arbeitszweigen „Café YUCCA“, „Isla Victoria“ und „Fach- und Beratungsstelle Gastronomie und Hotellerie Zürich“
erhalten Menschen unterschiedlichster Herkunft, Religionen, Konfessionen, Ethnien und Lebensbezügen Hilfestellungen zu
einem gelingenden Leben. Als Richtlinie dient dem YUCCA-Team das christliche Menschenbild ebenso wie die Erklärung der
Menschenrechte und der „International Codes of Ethics“.

Das Café YUCCA der Zürcher Stadtmission steht grundsätzlich allen Menschen offen.
Montag bis Samstag:  16 – 22.30 Uhr.
In den Wintermonaten findet jeweils am 2. Sonntag ein Gottesdienst statt.

Das Angebot vom Café  YUCCA:

Jeden Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr wird im Café Yucca kostenlos Lebensmittel an Bedürftige verteilt.
Viermal in der Woche werden einfache warme Mahlzeiten gekocht, die zum Selbstkostenpreis verkauft werden.
Das Café YUCCA der Zürcher Stadtmission, ist ein alkoholfreier Betrieb. Es besteht kein Konsumationszwang.
Bei Bedarf steht das Team den Gästen für seelsorgerische Anliegen zur Verfügung.

 
Die Sozialberatung des Café YUCCA wendet sich an Menschen mit offenen Fragestellungen und Problemen.

Information, Beratung und Hilfe im Bereich der Existenzsicherung
Information und Beratung bei Problemen mit Institutionen und Ämtern
Seelsorge und Lebensgestaltung
Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen sozialen Institutionen
Die Beratungen finden Montag bis Mittwoch statt.
Terminvereinbarung bei Anita Zimmerling Enkelmann,  043 244 74 84

Am 7. Januar zogen die Sans-Papiers aus
der Kirche St. Jakob aus und erklärten ihre
Aktion nach langen Diskussionen für be-
endet. Viele von ihnen kehrten nach 19
anstrengenden Tagen schliesslich
in die Nothilfeunterkünfte zurück.
Vorbei ist ihr Kampf damit aber
nicht - er hat erst richtig angefan-
gen. In den kommenden Wochen
werden weitere politische Schrit-
te beraten. (...)

Wie weiter?

Die engagierten Menschen in der
Schweiz befinden sich, nach dem
migrationpolitischen Frühling, wel-
chen die Sans-Papiers Bewegung
vor ein paar Jahren bewirkt hat-
te, längst wieder in der Defensive
und müssen sich von der SVP und
anderen Kreisen diktieren lassen,
was sie denken sollen und was
nicht. Abstimmung um Abstimmung geht
verloren und rechtspopulistische Kreise
setzen ganz auf die Karte „Ausländer raus“
und auf weitere Verschärfungen des Aus-
länder- und Asylrechts. Sie wissen ge-
schickt tief verankerte Ressentiments ge-
genüber allem „Fremden“ zu bedienen.
Dem soll eine breite und starke Bewegung
entgegengesetzt werden, in der verschie-
denste gesellschaftliche Akteure jeglicher
Couleur Platz haben und die von den Be-

troffenen selbst mitgetragen wird. Gerade
die Forderung nach einem kollektiven
„Bleiberecht für alle“ soll als erster Schritt
aus der momentanen Defensive heraus-

führen. Zehntausende von Menschen,
welche längst hier Wurzeln geschlagen
haben, leben seit Jahren mit einer voll-
kommen ungewissen Zukunft in diesem
Land. Statt Chancengleichheit zu schaffen,
wird Integration gezielt strukturell verhin-
dert. Es wird so eine Zweiklassengesell-
schaft geschaffen, mit einem Heer an un-
qualifizierten Arbeitskräften und Ausge-
schlossenen, welche jederzeit für Billig-
lohnarbeit abrufbar sind.

„Wir sind uns bewusst, dass die Realisie-
rung eines Bleiberechts für „Gestrandete“
ein langer und steiniger Weg sein wird.
Wir sind aber der Ansicht, dass die aktuel-

le Misere im Asyl- und
Migrationsbereich nur
durch ein Bleiberecht
entschärft werden
kann“, so das Credo
des Bleiberechts-Kol-
lektivs Zürich. Jegliche
Unterstützung durch
möglichst viele Men-
schen, die bereit sind,
konkret auf allen Ebe-
nen gegen das Unrecht
anzukämpfen, ist von-
nöten und wird zur
Überwindung der un-
haltbaren Zustände
beitragen.

www.bleiberecht.ch

Obwohl alle Arbeit im Rahmen der
Bleiberecht-Kampagne von Freiwilligen
geleistet wird, geht es nicht ganz ohne
Geld: Das Flüchtlingscafé, die Bleibe-
rechtszeitung und andere Drucksachen
müssen finanziert werden.
PC 85-389307-8
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